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DER PADAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS o
21. APRIL 1944 S

BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG
ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

38. JAHRGANG @ NUMMER §

Inhalt: Ziirch. Kant. Lehrerverein: Jahresbericht pro 1943 (Forts.) — Die Ziircher Jugend im landwirtschaftlichen Hilfsdienst
(Schluss) — Der Wochenbatzen — Bezirkssektion Ziirich

Ziirch. Kant. Lehrerverein

Jahresbericht pro 1943 (Fortsetzung)

d) Militdrabziige wihrend der Ferien und Milde-
rung der Militirabziige.

Nachdem der Regierungsrat am 9. Juli 1942 ein
Gesuch des ZKLV, des Mittelschullehrerverbandes und
des Rektorates der Universitdt, die Kiirzung der Ge-
hilter im Sinne von Art. II des Kantonsratsbeschlus-
ses vom 13. November 1939 wihrend der ordentlichen
Ferien auf die Hilfte zu reduzieren, kategorisch ab-
celehnt hatte (sieche P.B. Nr. 15, 1942), liess der
Kantonalvorstand das Geschift fiir einmal ruhen. Als
der Vorstand des Lehrervereins Ziirich im Juli des
Berichtsjahres, allerdings unter dem Hinweis darauf,
dass er sich der Schwierigkeiten wohl bewusst sei, die
sich einer Aufhebung dieser Abziige hemmend in den
Weg stellen, den ZKLV ersuchte, sich der Angelegen-
heit ein neues Mal anzunehmen, musste thm geant-
wortet werden, dass eine neue Eingabe unsererseits,
in der keine neuen Argumente vorgebracht werden
konnten, aussichtslos sei. Ein neuer Vorstoss konne nur
dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn er von einer
andern Seite komme. — Zur Zeit kann noch nicht
beurteilt werden, ob die Moglichkeit besteht, die
Militirabziige auf der ganzen Linie zu mildern, etwa
in dem Sinne, wie es in einer auf Anregung des Kan-
tonalvorstandes in der Konferenz der Personalverbinde
statigefundenen Diskussion gedussert worden ist, dass
entweder eine bestimmte Anzahl Wochen Militdrdien-
stes abzugsfrei wiren, oder dass die Abziige nach einer
bestimmten Anzahl Wochen sistiert wiirden. — Pro
memoria: Dann, wenn der Militirdienst wihrend eines
ganzen Jahres nur in den Ferien geleistet wird, kon-
nen die Abziige auf ein Gesuch an die Erziehungs-
direktion hin nachtriglich aufgehoben und die abge-
zogenen Betrige zuriickerstattet werden. Ferner: Wenn
trotz Militirdienstes die Berufspflichten an einzelnen
Tagen ganz oder teilweise erfiillt werden konnen, wer-
den die Abziige auf Gesuch an die Erziehungsdirek-
tion ganz oder teilweise aufgehoben. (In beiden Fil-
len werden die Abziige auf Grund des Gradsoldes
nicht aufgehoben.) :

e) Auf eine Anregung, welche die Sektion Ziirich
des Schweizerischen Lehrerinnenvereins am 13. Sep-
tember 1943 dem Kantonalvorstand zugehen liess,
konnte erfreulicherweise mitgeteilt werden, dass der
Regierungsrat auf Antrag der Erziehungsdirektion be-
schlossen habe, mit Wirkung ab 1. September 1943
die tigliche Entschddigung der ausnahmsweise zum
Vikariatsdienst herangezogenen verheirateten ehemali-
gen Lehrerinnen auf Fr. 14— (Primarschule) und
Fr. 16.— (Sekundarschule) zu erhéhen. (Die ordent-
liche Vikariatsentschidigung betrigt Fr. 15— bzw.
Fr. 18.33, zuziiglich Teuerungszulagen.) — Mit dem
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gleichen Beschluss wurde die Entschiddigung pensio-
nierter Lehrkrifte ebenfalls erhéht und auf Fr. 10.—
bzw. Fr. 12— pro Tag angesetzt.

f) Die Anregung der Sektion Dielsdorf des ZKLV
betr. Revision der obligatorischen Gemeindezulage liegt
immer noch bei den Pendenzen. Der Zeitpunkt, sie
im Zusammenhang mit der ganzen Besoldung der
Volksschullehrerschaft zu besprechen, diirfte dann ge-
kommen sein, wenn einmal anstelle von Teuerungs-
zulagen (stabilisierte) neue Besoldungsansitze zur
Diskussion stehen.

g) Die interparteiliche Konferenz zur Besprechung
des Inflationsproblems, welche 1941 zum erstenmal
zusammengetreten war, hat auch im abgelaufenen Be-
richtsjahr keine Fortsetzung gefunden (siehe Jahres-

bericht 1942, Ziff. 7 d).

7. Versicherungsfragen.

Die beiden Versicherungsgesellschaften «Zirich»
und «Winterthur» iiberwiesen dem ZKLV fiir das 2.
Versicherungsjahr Fr. 254.65 Pramienanteil (gegen Fr.
174.85 im Vorjahr). Der Betrag wurde dem Anna-
Kuhn-Fonds iiberwiesen, der auf Fr. 1494.20 ange-
stiegen ist. — Wir mochten wiinschen, dass noch mehr
Kollegen von dem mit den beiden Gesellschaften abge-
schlossenen Vertrag Gebrauch machen, der ihnen beim
Abschluss von Nichtbetriebsunfall- und Haftpflicht-
versicherungen Vergiinsticungen gew#hrt und zugleich
die Moglichkeit gibt, unseren Anna-Kuhn-Fonds zu
dufnen, dessen Ertrignisse (und gegebenenfalls auch
ein Teil des Kapitals) bedringten Kollegen helfen
sollen.

8. Volksschulgesetz.

Seit dem Jahre 1938 haben die Jahresberichte des
ZKLV unter dem Titel «Reorganisation der Volks-
schule (9. Schuljahr)» iiber die Beratungen der Be-
horden (Kommission des Erziehungsrates zur Prii-
fung der Reorganisation der Volksschule) und des
ZKLV (sog. Koordinierungskommission) betr. die
Einfithrung des 9. Schuljahres und die Umgestaltung
der beiden Oberstufen (7. und 8. Klasse und Sekun-
darschule) Bericht erstattet. — Im abgelaufenen Jahr
ist der Kreis der Beratungen erweitert und von der
Teilfrage auf das ganze Gebiet der Volksschule und
ihrer Lehrerschaft ausgedehnt worden.

Am 23. Februar 1943 hatte der Erziehungsrat seine
Vorlage betr. ein neues Gesetz iiber die Volksschule
verabschiedet, das an Stelle des gleichnamigen Geset-
zes von 1899 zu treten hitte. — Die Lehrerschaft
bekam Gelegenheit, sich zur Vorlage des Erziehungs-
rates zu dussern. Bevor die Herbstsynode ihre Stel-
lung bezog, berieten die Schulkapitel, die Konferenz
der Kapitelsprisidenten und die freien Stufenkonfe-
renzen die Gesetzesvorlage. Die ordentliche Delegier-
tenversammlung des ZKLV vom 8. Mai bestellte eine
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besondere Kommission fiir dieses Geschift. Sie ist
zusammengesetzt aus dem jeweiligen Synodal- und
dem Kantonalvorstand, je einem Vertreter der vier
freien Stufenkonferenzen und den Volksschullehrern
im Erziehungsrat. In den schon erwidhnten 9 Sitzun-
gen hat die Kommission in sachlicher und freund-
schaftlicher Beratungsweise grosse Arbeit geleistet.
Sobald es die weitere Behandlung des Geschiftes
notwendig macht, wird die Kommission wieder zusam-
mentreten.

Heinrich Frei, der in vorbildlicher Weise als Ak-
tuar der Kommission amtete und die Eingabe an den
Regierungsrat abfasste, gibt folgenden Bericht:

Die «Kommission fiir das Volksschulgesetz» hatte
eine dreifache Aufgabe: es lag ihr ob, die Vorlage
des Erziehungsrates vom 23. Februar 1943 zum «Ge-
setz iiber die Volksschules durchzuberaten und Vor-
schlige fiir die Stufenkonferenzen und die Kapitels-
referenten aufzustellen. Nach Eingang der Proto-
kolle iiber die Verhandlungen der Schulkapitel arbei-
tete die Kommission sodann an Hand der Kapitels-
berichte die Antrige zuhanden der Prosynode aus.
Ferner hatte die Kommission, nachdem die Schul-
synode vom 20. September definitiv zur Gesetzes-
vorlage Stellung genommen hatte, die Eingabe an
den Regierungsrat abzufassen.

Bei den meisten Abidnderungsvorschligen zum Ge-
setzesentwurf handelt es sich um einstimmige Be-
schliisse der Lehrerschaft. Wo Minderheitsantrige von
Bedeutung vorlagen, wurden sie in der Eingabe an
den Regierungsrat ebenfalls erwihnt und begriin-
det. Differenzen untergeordneter Natur und rein for-
meller Art wurden von der Kommission fiir das
Volksschulgesetz bereinigt.

Der Bericht der Lehrerschaft an den Regierungs-
rat dussert sich zu mehr als 50 der im Gesetzesent-
wurf enthaltenen 133 Paragraphen. Wir miissen uns
daher nachfolgend auf die wichtigsten Punkte der
Eingabe beschrinken.

Zu § 1, Abs. 2 (Zweckbestimmung der Volks-
schule), waren von verschiedenen Schulkapiteln Ab-
inderungsvorschldge eingereicht worden, die auf eine
stirkere Betonung der ethischen Erziehung hinziel-
ten. Die Synode entschied sich dann fiir folgende
Fassung: «Die Volksschule bezweckt in Verbindung
mit dem Elternhaus die harmonische geistige, see-
lische und korperliche Ausbildung der Kinder zu
verantwortlichem Dienst in der Volksgemeinschaft.»
Ein Antrag, den Text der Vorlage durch die Erwei-
terung «...und die religios-sittliche Erziehung der
Kinder» zu ergdnzen, wurde mit sehr starkem Mehr
abgelehnt. (Ein bundesgerichtlicher Entscheid erklart
einen Unterricht, der vorschriftsgemiss die Entwick-
lung der sittlich-religiosen Grundbegriffe bezweckt,
als religiosen Unterricht. Als obligatorischer Unter-
richt verstosst ein solcher gegen die Glaubens- und
Gewissensfreiheit und damit gegen die §§ 27 und 49
der Bundesverfassung.)

Zu § 2 lag von seiten der sozialdemokratischen
Lehrerorganisationen ein Antrag auf Schaffung der
Einheitlichen Sekundarschule vor. Der Antrag wurde
von der Synode mit 458 gegen 93 Stimmen abgelehnt.
Durch diesen Entscheid fiel eine Reihe weiterer An-
trige der sozialdemokratischen Lehrerorganisationen
dahin. Der Minderheitsanirag wurde mit einer von
Herrn Sekundarlehrer Karl Huber verfassten Begriin-
dung ebenfalls an den Regierungsrat weitergeleitet.
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Zu § 4 lag ein Antrag des Kapitels Zirich vor, es
sei der Passus, «Staat und Gemeinden errichten
keine konfessionellen Schulen», durch die Bestim-
mung: <...errichten und unterstiitzen keine konfes-
sionellen Schulen» zu erginzen. Die Synode stimmte
mit sehr grossem Mehr zu.

§ 6. Obwohl die Lehrerschaft stets fiir eine Erwei-
terung der Schulpflicht auf 9 Jahre eintrat, sprach
sich die Kommission fiir das Volksschulgesetz fiir die
in der Vorlage enthaltene Fassung des § 6 (fakul-
tatives 9. Schuljahr) aus, um die Vorlage in der
Volksabstimmung nicht zu gefihrden. Mit Ausnahme
der Kapitel Ziirich und Uster, welche fiir das Obli-
gatorium eintraten, stimmten alle Kapitel dem An-
trage der Kommission zu. An der Synode wurde jedoch
ein Antrag auf Einfithrung des obligatorischen 9.
Schuljahres mit 496 gegen 477 Stimmen angenommen.
In Wiirdigung der Griinde, die gegen ein sofortiges
Obligatorium sprechen, hatten schon die Kapitel Zii-
rich und Uster vorgeschlagen, es sei den Gemeinden
eine 10jihrige Frist fiir die Einfithrung des obliga-
torischen 9. Schuljahres einzurdumen. Ein gleichlau-
tender Antrag wurde auch von der Synode gutge-
heissen.

Stark umstritten war Abs. 2 des § 14. Die Kom-
mission fiir das Volksschulgesetz hatte hiefiir folgende
Fassung vorgeschlagen: «Am Schlusse der 6. Klas:e
findet eine Abschlusspriiffung statt, auf Grund dercr
iiber die Zulassung zur Probezeit in die Sekundar-
schule und Oberschule entschieden wird. Der Erzie-
hungsrat erlisst eine Promotionsordnung.» Der Gegen-
vorschlag der Reallehrerkonferenz lautete: «Die Be-
stimmungen iiber die Zulassung der Schiiler, welche
das Lehrziel der 6. Primarklasse erreicht haben, zur
Probezeit in der Sekundarschule und Obersehule wer-
den in einer Promotionsordnung festgelegt, welche
vom Erziehungsrat erlassen wird.» Der Antrag der
Reallehrerkonferenz wurde einerseits damit begriin-
det, dass die 6. Klasse durch die vorgesehene Prii-
fung zu sehr belastet wiirde. Anderseits wurde gel-
tend gemacht, dass mit der neuen Priifungsart erst
Erfahrungen gesammelt werden miissten, weshalb die
diesbeziiglichen Bestimmungen nicht ins Gesetz, son-
dern in eine Verordnung aufzunehmen seien, welche
leichter abgeindert werden kénne. Der Antrag der
Reallehrerkonfrenz blieb in allen Kapiteln in der
Minderheit; an der Synode wurde er jedoch mit
709 gegen 267 Stimmen angenommen.

Zu § 15 stellte die Synode den nahezu einstimmi-
gen Antrag, die Héchstklassenbestinde der Primar-
schule auf 40 festzusetzen, wihrend die Gesetzesvor-
lage bestimmt, dass eine Klasse in der Regel nicht
mehr als 50 Schiiler zihlen diirfe. In der Diskussion
iiber diese Frage wurde vor allem darauf hingewiesen,
dass die Formulierung «in der Regel» dahin gedeu-
tet werden konnte, der Gesetzgeber erachte einen
Klassenbestand von 50 Schiilern als iibliche Norm,
wihrend die Lehrerschaft diese Zahl hochstens fiir
Ausnahmefille, die durch besondere Verhilinisse be-
dingt sind, als zuldssig erachten kann.

Weitere Abinderungsvorschlige verlangen eine
schirfere Trennung der Oberschule von der Primar-
schule. Diese Trennung soll auch dadurch zum Aus-
druck kommen, dass die Lehrkrifte der kiinftigen
Oberschule als besondere Lehrerkategorie aufgefiihrt
werden. Fiir diese Losung sprechen auch Griinde
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organisatorischer Natur (Unterstellung der Oberschu-
len unter die Sekundarschulpflegen usw.).

§ 66 (Ausschluss der verheirateten Lehrerinnen
vom Schuldienst) wurde schon anlisslich der Behand-
lung der Vorlage in den Schulkapiteln mehrheitlich
abgelehnt. Fiir die Beibehaltung des Paragraphen
sprachen sich die Kapitel Meilen, Hinwil, Uster und
Biilach aus. Die Synode lehnte die in § 66 enthalte-
nen Bestimmungen ebenfalls mit einem sehr grossen
Mehr ab. Fiir die Beibehaltung wurden nur 151
Stimmen abgegeben.

Zu § 68 sprach sich die Synode einstimmig fiir
die Streichung des Absatzes 3 aus, wonach in Ge-
meinden mit iiber 10 000 Einwohnern die Volkswahl
der Lehrer durch die Behordewahl ersetzt werden
kann. Die geschlossene und eindeutige Stellungnahme
zu dieser Frage zeigt mit aller Deutlichkeit, welch
grosse Bedeutung die Lehrerschaft diesem Problem
beimisst.

Eine bedeutsame Neuerung bringen auch die in
den §§ 88—97 enthaltenen Disziplinarbestimmungen.
Obwohl die Lehrerschaft von der Notwendigkeit der-
selben nicht iiberzeugt ist, verzichtete sie auf einen
generellen Streichungsantrag. Dagegen brachte sie zu
4 der genannten §§ Abianderungsvorschlige ein. Die
schwersten Bedenken richteten sich gegen die Be-
stimmungen des § 88, wonach ein Lehrer, der seine
Berufspflichten verletzt oder sich durch sein Verhal-
ten gegen die Anforderungen, die an einen Erzieher
gestellt werden, grobfahrlissig oder boswillig vergeht,
disziplinarisch strafbar ist. Die Synode beantragte
die Streichung des Wortlautes «...oder sich durch
sein Verhalten gegen die Anforderungen, die an einen
Erzieher gestellt werden, grobfihrlissig oder boswil-
lig vergeht», da diese unprizise Formulierung eine
allzu elastische Interpretation zulisst.

Alle iibrigen Vorschlige der Lehrerschaft zum
neuen Schulgesetz beziehen sich auf rein formelle
Aenderungen oder auf weniger wichtige Fragen, wie
Lehrplan, fakultative Ficher an der Sekundarschule,

Ficheraustausch, Stipendien usw.
(Fortsetzung folgt.)

Die Ziircher Jugend
im landwirtschaftlichen Hilfsdienst

Von G. Maurer, Adjunkt des Kant. Jugendamtes. (Schluss)

10. Die Organisation

Das Kantonale Jugendamt vermittelte die Jugend-
lichen bis Ende Juli gemeinsam mit dem Kantonalen
Arbeitsamt, seit anfangs August allein. Dem Kant. Ju-
gendamt standen als Zweigstellen in Ziirich eine Ab-
teilung des Kant. Frauenarbeitsamtes und in Winter-
thur das dortige Arbeitsamt zur Seite. In allen 169
iibrigen Gemeinden waren als vermittelnde Helfer fiir
Schiiler und Mittelschiiler die Gemeindestellen fiir den
Schiilerhilfsdienst titig, fiir Lehrlinge und jugendliche
Arbeiter die Arbeitseinsatzstellen der Gemeinden. Die
Ackerbaustellen entschieden in Zweifelsfillen, ob ein
Betrieb zur Landwirtschaft zu zihlen sei oder nicht
(Doppelbetriebe), sie gaben ferner vielfachen Rat und
Hilfe bei der Einrichtung und Fiithrung von Lagern.
Die Schweiz. Zentralstelle fiir Arbeitsdienst bildete
die Lagerleiter aus und beschaffte die notwendigen
Bundesbeitrige (Tabelle XII).

Anbaupflichtige Firmen waren berechtigt, zwei
Drittel ihrer Lehrlinge im eigenen Anbauwerk einzu-
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setzen und nur einen Drittel fiir die Landwirtschaft
abzugeben.

11. Allgemeine Richtlinien

Die freien Arbecitsstellen werden auf dem braunen
Anmeldebogen vorgemerkt, telephonische Meldungen
sind unerwiinscht. Fiir die freiwillige Anmeldung der
Jugendlichen gibt das Jugendamt blaue Anmeldebogen
ab; daneben besteht eine Kartei mit den Namen aller

Mittelschiiler in Winterthur
weiblich l ménnlich

Mitteischiiler in Ziirich
weiblich ménnlich

Lehridchter
in Ziirich

Lehrlinge und Lehrtdchter

Lehrlinge
in Zirich L_1 in Winterthur

Jugendliche
Arbeiterinnen
. in Zirich

Jugendliche
Arheiter u.Arbeiterinnen
in Winterthur

=

Arbeitsamt
Winterthur

Jugendliche
Arbeiter ==
in Ziirich

L_.l

—4  Kantonales
Jugendamt

Kantonales
__1 Frauenarbeitsamt
in Ziirich

Arbeils- Schiiler-Hillsdienst-
Einsalzslellen stellen
in allen Gemeinden in allen Gemeind

rb.-Einsatzst} [SchiilerHD.-St
ind. Bezirken{ |in d. Bezirken
Winterthur u. Winterthur u.
Al ing Andelfingen

Bauern in den Bezirken

. iirich
Bauern im Kanton Ziric Winterthur und Andelfingen

Minnliche Lager im
Kanton Ziirich

Weibliche Lager im
Kanton Ziirich

B 8

Miannliche Lager in
andern Kanlonen

Bauern in
andern Kanfonen

Tab. XII.

hilfsdienstpflichtigen Jugendlichen in der Stadt und
in allen Landgemeinden. Wenigstens zwei Wochen vor
dem Einsatz erhalten die Pflichiigen eine Voranzeige:
ohne eine Einsprache erfolgt die Vorladung, dann die
Zuweisung. Die Jugendlichen sind im landw. Hilfs-
dienst gegen die Folgen von Unfall und Krankheit ver-
sichert. Die Rationierung erfolgt dhnlich wie bei der
Militidrdienstleistung; fiir je 10 Diensttage wird die Zu-
teilung zu Hause um 50 MC. verkiirzt; bei der Heim-
reise erhilt der Jugendliche von der Gemeindestelle
den Riickmeldeschein; zur gleichen Zeit wird dem
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Landwirt der Verpflegungsschein iibergeben, mit dem
er rationierte Lebensmittel beziehen kann.

Fiir weniger als 16jihrige ist die Barentschidigung
freigestellt. Ueber 16jdhrige erhalten ein Taggeld; es
betrug bisher fiir 16- und 17jihrige Fr.1.—, fiir 18-
und 19jihrige Fr.1.50; dazu wurde an vielen Orten
eine Kleiderentschidigung von 50 Rp. ausbezahlt. Im
Jahr 1944 wird das Taggeld in allen Kantonen ein-
heitlich auf Fr. 1.50 festgesetzt, eine Kleiderentschidi-
gung wird nicht mehr berechnet.

Die zugewiesenen Jugendlichen diirfen nur zu Land-
wirten vermittelt werden, der Einsatz fiir andere
Arbeiten ist nicht gestattet. Die Arbeit und die Ar-
beitszeit soll den jugendlichen Kriften entsprechen.
Die Arbeitgeber werden gebeten, die jugendlichen
Helfer in den Familienkreis aufzunehmen und auf das
korperliche und sittliche Wohl zu achten. Fiir den
Besuch des Gottesdienstes ist dem Bekenninis entspre-
chend die nétige Zeit freizugeben. Alkoholhaltige Ge-
trinke sind verboten. Die Nachtruhe der Jugendlichen
soll wenigstens 8 Stunden umfassen. Die Gemeinde-
stellen am Arbeitsort itberwachen das Wohl der Hilfs-
krifte, sie geben in allen Fillen Rat und Hilfe oder
melden berechtigte Klagen an die Kantonale Stelle.
Die Lehrzeit darf infolge des Arbeitsdienstes nicht ver-
lingert werden. Ebenso bleibt der Ferienanspruch ge-
miss Bundes- und Kantonalen Vorschriften gewahrt.

12. Erfahrungen

Mit erstaunlicher und erfreulicher Uebereinstim-
mung erkliren die Vertreter der Landwirte aus allen
ziircherischen Gemeinden ihre Zufriedenheit mit den
jugendlichen Helfern. Sie loben den guten Willen zur
Anpassung an eine neue Umgebung, die Ausdauer, die
Leistung, den frohen Sinn. Anlisslich bezirksweise
durchgefiihrter Konferenzen wurde ausnahmslos aus
allen Gemeinden der Wunsch laut, der landw. Hilfs-
dienst sollte bis zum Ende der Kriegszeit in der bis-
herigen Form weitergefiihrt werden; ferner sei zu
priifen, wie man das Gute des Hilfsdienstes zweck-
missig in eine kommende Friedenszeit hiniibertragen
konnte.

Es wire ein Wunder, wenn bei rund 15000 Ver-
mittlungen hin und wieder ein Vermittelter nicht un-
zufrieden wire. Dem Kant. Jugendamt, dem Kant.
Frauenarbeitsamt und dem Arbeitsamt Winterthur
kamen indessen zusammengezihlt weniger als ein Pro-
zent Klagen gegen die Bauern zu. Die Klagen wurden
gepriift; bei berechtigten Klagen wurde Abhilfe ge-
schafft oder der Jugendliche an einen andern Ort hin
plaziert. Geklagt wurde iiber zu kurzen Schlaf, iiber
ungewohnte oder oft unzeitige Erndhrung, iiber zu viel,
oft auch iiber zu wenig Arbeit.

Ein Riickblick iiber die Erfahrung mit dem landw.
Hilfsdienst in den Jahren 1940 bis 1943 bestirkt die
Ueberzeugung, dass der landw. Hilfsdienst nicht nur
dem Mehranbau, sondern ebensosehr den jugendlichen
Helfern und Helferinnen selber niitzt. Aus Schulstube
und Werkstatt kommen sie fiir wenige Wochen heraus
an Luft und Sonne. Sie leben der Erde nahe, wo das
Brot wichst. Sie leben mit Menschen zusammen, die
von frith bis spit titig sind, oft wortkarge Menschen
und vorsichtig gegen fremdes Wesen und fremde Le-
bensart, zumeist geniigsam in althergebrachten Lebens-
gewohnheiten, immer aber erfiillt von warmer Liebe
fiir die Heimat.

Mittelschiiler, Lehrlinge und jugendliche Arbeiter
werden ihre Erlebnisse nicht vergessen. Sie haben er-
fahren, dass Dorf und Stadt gemeinsam, jedes in seiner
Art, sich miihen fiir die gemeinsame Heimat. Gemein.
samer Kampf bei gemeinsamer Not fiihrt zusammen
und einigt.

Der Wochenbatzen

Auf den 22. Januar 1944 hat die Mittelbeschaffungs-
Kkommission der Sektion Ziirich des Schweizerischen
Roten Kreuzes, Kinderhilfe, die Prisidenten der Be-
zirkssektionen des ZKLV zu einer Aussprache iiber
die Weiterfithrung des Wochenbatzens in einem neuen
«Wochenbatzenjahr» eingeladen. In beeindruckender
Weise gaben simtliche Prasidenten, von denen sich
fast alle vorher nach der Stimmung in ihren Sektionen
erkundigt hatten, ihre Meinung dahin ab: Der Wo-
chenbatzen ist im Kanton Ziirich weiterzufiihren.

Um so schmerzlicher ist es, heute mitteilen zu
miissen, dass die umfangreichen Vorarbeiten (u.a.
muss fiir die Stidte das ganze Adressenmaterial iiber-
priifft werden) nicht so gefordert werden konnten,
dass mit dem Sammlungsbeginn rechizeitig be-
gonnen werden konnte. Griinde dafiir sind die grosse
Beanspruchung aller Komiteemitglieder und des
Sekretariates durch die «Beckeliaktion», die Erkran-
kung des Sekretidrs und Militirdienst seines Stellver-
treters.

Aber «aufgeschoben ist nicht aufgehoben»! Darum
bitten wir alle, die guten Willens waren, weiterhin
zu helfen, uns in Gedanken Treue zu halten, bis wir
sie wieder zur Tat aufrufen konnen.

Fiir die Kommission
der Leiter der Wochenbatzenaktion:

H. C. Kleiner.

Bezirkssektion Ziirich

An Stelle der zuriickgetretenen Ernst Egli, Prisi-
dent, und Jakob Haab, Quistor, wihlte die Bezirks-
sektion Ziirich des ZKLV zum Prasidenten: Arnold
Miiller, Primarlehrer, Ziirich (Steinhaldenstr. 66):
Quaistor: Heinrich Frick, Primarlehrer, Ziirich (Blu-
menweg 15).

Der Vorstand
des Ziirch. Kant. Lehrervereins

1. Prisident: H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Ziirich.
Adresse: Zollikon, Witellikerstr. 22; Tel.: 49 696.

2. Vizeprisident: J. Binder, Sekundarlehrer, Winter-
thur, Zielstr. 9; Tel.: 23 487.

3. Quistor: A. Zollinger, Sekundarlehrer, Thalwil:
Tel.: 920 241.

4. Protokollaktuarin: S. Rauch, Primarlehrerin, Zii-
rich 2, Richard Wagnerstr. 21; Tel.: 57 159.

5. Korrespondenzaktuar: H. Frei, Primarlehrer, Zii-
rich 4, Schimmelstr. 12; Tel.: 764 42,

6. Mitgliederkontirolle: J. Oberholzer, Primarlehrer.
Stallikon; Tel.: 955 155.

7. Stellenvermittlung und Besoldungsstatistik: H. Greu-
ter, Primarlehrer, Uster, Wagerenstr. 3; Tel.:
969 726.

8. Untestiitzungsstellen fiir arme durchreisende Kol-
legen: H. C. Kleiner, Zollikon;

J. Binder, Winterthur.

Redaktion des Pidagogischen Beobachters: H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22

288

(24)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 21. April 1944, Nummer 6

